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Kreis Lippe 
 
108 Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

(10 LZG NRW) 
 
Hier: Zweitbescheid zur Durchführung von Schornsteinfe-

gerarbeiten 
         (Roemer Immobilien Ltd.)  
 
Der Kreis Lippe, Team 320.1/, Schornsteinfegerangele-
genheiten stellt mit dieser Bekanntmachung ein Schrift-
stück (Verfügung vom 06.02.2017, Aktenzeichen: 2.1/08-
05/ZB, Zweitbescheid zur Durchsetzung von Schornstein-
fegerarbeiten in 32683 Barntrup, Frettholz 19, unter Erhe-
bung einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 100 € sowie 
der Androhung der Ersatzvornahme ) an Frau Katarzyna 
Nowak, Viergrenzenweg 124, 6291 BX Vaals (NL) als hier 
bekannte Geschäftsführerin der laut Grundbucheintrag als 
Eigentümer zeichnenden Roemer Immobilien Ltd. gem. 
§10 LZG NRW öffentlich zu. Wegen des Wohnsitzes au-
ßerhalb der Bundesrepublik Deutschland  zur vorgenann-
ten Person ist eine nachvollziehbare Zustellung auf andere 
Art nicht möglich.  
 
Das Schriftstück kann beim Kreis Lippe, Team 320.1, Felix-
Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold während der Öffnungs-
zeiten Montags bis Donnerstags 09:00-15:00 Uhr sowie 
Freitags 09:00-12:00 Uhr in Raum 235 eingesehen werden. 
Durch diese öffentliche Zustellung können  Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. 
 
Detmold, den 06.02.2017 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Team 320.1/ Ordnung 
Im Auftrag 
 
 
Schisanowski 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
109 Allgemeinverfügung 
 
Nach § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 
(BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 29. Mai 2013 (BGBl. I S. 1386), in Verbindung 
mit § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 
(GV. NW. 1995, S. 2; 1997, S. 56, zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 1. April 2014 (GV. NRW. S. 254), 
wird die in § 1 Abs. 1 Nr. 17 der Bundesjagdzeitenverord-
nung vom 2. April 1977 (BGBl. I S. 531), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. April 2002 (BGBl. I 
S. 1487), festgelegte Schonzeit für Ringeltauben zur Ver-
meidung übermäßiger Wildschäden an landwirtschaftlichen 
Kulturen im Kreis Lippe in der Zeit vom 21. Februar 2017 
bis zum 31. Oktober 2017 wie folgt aufgehoben: 
 
 
 
 
 
 

 
Gefährdete Kulturen Zeitraum 

Gemüse, Bohnen, Erb-
sen, Obst 

21. Februar bis 31. Oktober 

Getreide 21. Februar bis 31. März 
15. Juni bis 31. Oktober 

Zuckerrüben 15. März bis 31. Mai 
Mais 15. April bis 15. Juli 
Raps 21. Februar bis 31. März 

15. Juni bis 31. Oktober 
 
Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen 
sowie an Orten, die in einem räumlich-funktionalen Zu-
sammenhang zu diesen Flächen stehen, und in den ange-
gebenen Zeiträumen ausgeübt werden. 
 
Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen bejagt wer-
den. 
 

2. 
 
Die sofortige Vollziehung der unter Nummer 1 getroffenen 
Anordnung wird hiermit nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO an-
geordnet. 
 

3. 
 
Die jeweiligen Jagdausübungsberechtigten haben die An-
zahl der in  der Zeit vom 21. Februar  bis 31. Oktober erleg-
ten Ringeltauben spätestens bis zum 15. November 2017 
der unteren Jagdbehörde des Kreises Lippe zu melden. 
Die Verpflichtung zur Vorlage der jährlichen Streckenliste 
zum 15. April  des Jahres bleibt hiervon unberührt; diese ist 
zusätzlich vorzulegen. 
 

4. 
 
Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die Auf-
hebung der Schonzeit entfallen. 
 

5. 
 
Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 31.10.2017. 
 

6. 
 
Diese Verfügung wird hiermit nach § 41 Absatz 3 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- 
Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. 1999 S. 
602), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
01. Oktober 2013 (GV. NRW. S.566), öffentlich bekannt 
gemacht. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Kreises Lippe wirksam. 
 
Diese Verfügung kann bei der Unteren Jagdbehörde des 
Kreises Lippe, Felix- Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold 
während der allgemeinen Geschäftszeiten im Raum 234 
eingesehen werden. 
 
Gründe zu 1, 2 und 5: 
 
Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs. 1 a) 3. Alt. 
der EG-Vogelschutzrichtlinie erforderlich, um erhebliche 
Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen abzuwenden, 
weil es keine andere zufriedenstellende Lösung und insbe-
sondere keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt.  
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Die Bejagung während der Brut- und Aufzuchtzeit ist unter 
arten- und  tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten vertret-
bar, zumal die Bejagung auf die tatsächlich gefährdeten 
Kulturen in den kritischen Zeiträumen beschränkt wird. 
 
Da erhebliche Schäden nur durch Schwärme verursacht 
werden, dürfen nur Schwarmtauben bejagt werden. Mit 
dieser Beschränkung wird auch den Belangen des Tier-
schutzes entsprochen, da Schwarmtauben regelmäßig 
nicht am Brutgeschäft beteiligt sind. 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist notwendig, 
damit eine Klage gegen die Schonzeit aufhebung keine 
aufschiebende Wirkung bewirkt. Von Taubenschwärmen ist 
zur Saat-und Erntezeit ein erheblicher Schaden an den ge-
nannten landwirtschaftlichen Kulturen zu erwarten, deshalb 
ist hier das öffentliche bzw. das Interesse der unmittelbar 
betroffenen Landwirte höher anzusehen, als die Interessen 
von Drittbetroffenen. Durch eine Rechtsprüfung im Klage-
verfahren und die Schonung der Taubenschwärme wäh-
rend dieser Prüfung würde den Landwirten ein nicht hinzu-
nehmender Schaden entstehen. 
 
Die Gültigkeit unter Ziffer 5 ist auf den 31.10.2017 festge-
setzt, da während der gesamten Schonzeit gefährdete Kul-
turen vorhanden sind. 
 
Diese Verfügung ist mit der Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen sowie mit dem Kreisjagdberater, Wilhelm 
Meier, abgestimmt. 
 
Ihre Rechte 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntmachung (siehe Ziffer 6 der Verfügung) wie folgt 
Klage erhoben werden: 
 

- schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Kö-
nigswall 8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 
32389 Minden) oder  

- persönlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts Min-
den oder 

- in elektronischer Form nach Maßgabe der Verord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten 
im Lande Nordrhein-Westfalen–ERVVO VG/FG – 
vom 07.11.2012 (GV.NRW. S. 548) in der jeweils 
geltenden Fassung. Das elektronische Dokument 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. 
Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden 
Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Klage gegen diese Verfügung hat gemäß § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung. 
Eine Aussetzung der Vollziehung kann bei mir beantragt  
werden. Auf Antrag kann auch das Verwaltungsgericht 
Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 
32389 Minden) die aufschiebende Wirkung der Klage wie-
derherstellen. (vgl. § 80 Abs. 4, 5 VwGO)  
 
Detmold, den 17. Februar 2017 
 
Der Landrat 
 
 
Dr. Axel Lehmann 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
110 Streckenmeldung Ringeltauben 
 

 
Allgemeinverfügung 

des Landrates des Kreises Lippe – Untere Jagdbehörde – 
zur Aufhebung der Schonzeit für Ringeltauben vom 

01.02.2017 
 
 
Jagdbezirk: 
 

 

 
Jagdausübungsberechtigter: 
 

 

 
In der Zeit vom 21.02.2017 bis 31.10.2017 wurden im o. g. 
Jagdbezirk insgesamt 
 

 
 
 
Anzahl Ringeltauben 

 
Ringeltauben erlegt. 
 
_____________________________ 
         Datum / Unterschrift 
 
Bitte senden Sie diese Streckenmeldung bis zum 
15.11.2017 zurück an: 
 
Per Post:   oder per Fax: 
 
Kreis Lippe   05231 / 62777 
Untere Jagdbehörde 
    oder per e-mail: 
32754 Detmold 

  jagdbehoerde@kreis-
lippe.de 

 
Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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111 Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 

14.02.2017 des Landrates des Kreises Lippe 
über die Änderung eines Familiennamens. 

 
Empfänger: Frau     
  Andrea Rädecker 
  letzte bekannte Anschrift: nicht bekannt 
   
Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist unbe-
kannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.11.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger in Zimmer 399 (Kreis-
haus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden einsehen und in Emp-
fang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Petkau  

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
112 Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 

14.02.2017 des Landrates des Kreises Lippe 
über die Änderung eines Familiennamens. 

 
Empfänger: Frau     
  Tanja Grimm   

letzte bekannte Anschrift: Pöppinghauser 
Str. 6, 32756 Detmold  

   
Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist unbe-
kannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.11.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger in Zimmer 399 (Kreis-
haus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden einsehen und in Emp-
fang nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Petkau  

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
113 Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 

14.02.2017 des Landrates des Kreises Lippe 
über die Änderung eines Familiennamens. 

 
Empfänger: Frau     
  Natalia Zhurkina   

letzte bekannte Anschrift: Dünninghof 39, 
33729 Bielefeld  

   
Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist unbe-
kannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.11.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger in Zimmer 399 (Kreis-
haus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden einsehen und in Emp-
fang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Petkau  

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
114 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
18-33 „Hünenweg“ 
Ortsteil:  Hiddesen 
Plangebiet: westlich und nördlich des Hünenwegs 

sowie südlich der Friedrich-Ebert-
Straße und östlich der Dreimannstraße 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 08.02.2017 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt  
 

I.gem. § 2 (1) BauGB die Aufstellung des  
Bebauungsplanes 18-33 „Hünenweg“ 
Ortsteil: Hiddesen 
Plangebiet: westlich und nördlich des Hünenwegs 
sowie südlich der Friedrich-Ebert-Straße und östlich der 
Dreimannstraße 
 

II.gem. § 3 (1) i. V. m. § 4 (1) BauGB die Planungsabsichten 
frühzeitig auf Dauer eines Monats öffentlich darzulegen. 

 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Dieser kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im 
Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Fer-
dinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingese-
hen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 08.02.2017 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 18-33 „Hünenweg“  
Ortsteil:   Hiddesen 
Plangebiet: westlich und nördlich des Hü-

nenwegs sowie südlich der 
Friedrich-Ebert-Straße und 
östlich der Dreimannstraße 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 10.02.2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 189 
 

 

 

Stadt Bad Salzuflen 
 
115 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1106V 

„Labormöbelfabrikation“ Ortsteile Wülfer-
Bexten und Schötmar 1. Behandlung der vor-
gebrachten Stellungnahmen 2. Beschluss ei-
ner erneuten öffentlichen Auslegung 

 
Beschluss des Planungs- und Stadtentwicklungsaus-

schusses vom 14.02.2017 
 
1. Behandlung der vorgebrachten Stellungnahmen 
Die während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis 
genommen. Deren Berücksichtigung bzw. Aufnahme in den 
Bebauungsplanentwurf gemäß der durchgeführten Abwä-
gung wird zugestimmt. 
 
2. Beschluss einer erneuten öffentlichen Auslegung 
Für den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes Nr. 1106V "Labormöbelfabrikation", Ortsteile Wülfer-
Bexten und Schötmar mit der zugehörigen Begründung 
einschließlich Umweltbericht in der Fassung vom 
26.01.2017 wird die erneute öffentliche Auslegung gemäß 
§ 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. Die 
Dauer der erneuten öffentlichen Auslegung wird gemäß § 
4a Abs. 3 BauGB auf zwei Wochen verkürzt. Es wird be-
stimmt, dass nur zu den geänderten Teilen Stellungnah-
men abgegeben werden können. 
 
Die erneute öffentliche Auslegung wird in der Zeit vom  
 

08.03.2017 – 22.03.2017 
 
während der Öffnungs-
zeiten 
 

 

Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
 
Der Planentwurf mit der Begründung einschließlich Um-
weltbericht, sowie die bereits vorliegenden, nach Einschät-
zung der Stadt Bad Salzuflen wesentlichen, umweltbezo-
genen  
Stellungnahmen liegen zu jedermanns Einsicht für die 
Dauer des oben genannten Zeitraums öffentlich aus. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
 
I Fachgutachten 
 
1. Landschaftsökologische Untersuchung 

mit Aussagen zu planungsrelevanten Biotoptypen, Tier- 
(Vögel und Fledermäuse) und Pflanzenarten und deren 
im Plangebiet befindlichen Lebensraumpotential; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Pflan-
zen 

 
 
 
 

 
2. Schalltechnisches Gutachten 

mit Aussagen über die Auswirkungen der Lärmbelas-
tung durch die geplanten gewerbliche Nutzungen im 
Bereich Produktion und Transport sowie über aktive 
Schallschutzmaßnahmen zur Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen; insbesondere betroffene Umwelt-
belange: Mensch, Gesundheit 

 
3. Artenschutzprüfung 
mit Aussagen zu planungsrelevanten Tier- (Vögel, Säuge-
tiere, Amphibien, Reptilien) und Pflanzenarten, deren im 
Plangebiet befindlichen Lebensraumpotential sowie zu 
Vermeidungsmaßnahmen;  
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Pflanzen 
 
II  Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 u. 2 BauGB 
 
Je eine Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung und zur 
Offenlage mit Aussagen zu Lärmbelastungen durch die ge-
plante Betriebserweiterung; Tenor unzureichende Betrach-
tung der Belange des Immissionsschutzes;  
insbesondere betroffene Umweltbelange: Mensch, Ge-
sundheit 
 
III  Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 u. 2 BauGB 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung: 
Kreis Lippe: Hinweise auf die Lage im Landschaftsschutz-
gebiet, zur Darstellung im Bebauungsplan und zu angren-
zend vorhandenen geschützten Biotopen. Verweis auf 
Quellenschutzgebiet und Hochwasserschutzgebiete und 
die anzupassende wasserrechtliche Erlaubnis. Immissions-
schutz und die Erforderlichkeit eines Schallgutachtens; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Pflanzen, 
Wasser, Mensch und Gesundheit 
 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW: Hinweis auf erforderli-
che Umwandlungsgenehmigung und Ersatzaufforstung zur 
Kompensation; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Pflanzen 
 
Werre-Wasserverband: Hinweis auf angrenzend geplantes 
Hochwasserrückhaltebecken; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Wasser 
 
Zur Offenlage: 
Kreis Lippe: Erneut Hinweise auf die Lage im Landschafts-
schutzgebiet, zur Darstellung im Bebauungsplan und zu 
angrenzend vorhandenen geschützten Biotopen. Rückbau 
nicht mehr erforderlicher versiegelter Flächen. Der Kreis 
stellt Fragen zur artenschutzrechtlichen Prüfung und bittet 
um die Dokumentierung der Standorte der drei Nistkästen, 
die als Ersatzmaßnahmen aufgehängt wurden. Er fordert 
außerdem eine Pfahlgründung, bei der das Gelände unter 
dem Hallenneubau nicht aufgefüllt werden muss, im Be-
bauungsplan festzusetzen. Bei den Bohrungen ist darauf 
zu achten, dass bei einer Erschließung von mehreren 
Grundwasserleitern mit unterschiedlicher Mineralisierung 
eine Vermischung dieser Wässer ausgeschlossen wird. Es 
wird darauf hingewiesen, dass für die Beseitigung des zu-
sätzlichen Niederschlagswassers eine separate wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich ist; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Tiere, Pflanzen, 
Wasser, Mensch und Gesundheit 
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW: Hinweis, dass es sich 
bei weiteren Teilen der betroffenen Fläche um Wald gemäß 
§ 2 BWaldG handelt und daher eine gößere Ersatzauffors-
tung zu tätigen ist. Der vorgeschlagenen Aufforstungsflä-
che wird zugestimmt; ein Antrag ist aber unabhängig von 
der Planung zu stellen; 
insbesondere betroffene Umweltbelange: Pflanzen 
 
Stellungnahmen können nur zu den geänderten oder er-
gänzten Teilen abgegeben werden. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der vorgenannten Auslegungsstelle schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Zusätzlich kann der Be-
bauungsplanentwurf unter www.stadt-bad-
salzuflen.de/go/bau-leitplanung im Internet eingesehen 
werden. Auch dort kann eine Stellungnahme abgegeben 
werden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit 
ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der erneuten öffentlichen Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den   15.02.2017 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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116 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 0116 

"Uhlandstraße", Ortsteil Bad Salzuflen 1. Auf-
stellungsbeschluss 2. Frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung 

 
Beschlüsse des Planungs– und Stadtentwicklungs-
ausschusses vom 14.02.2017 
 
1. Die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplans 

Nr. 0116 "Uhlandstraße", Ortsteil Bad Salzuflen wird 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 8 BauGB beschlossen. Die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Ver-
fahren nach den Regelungen des § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt. Der Geltungsbereich geht aus 
dem zu diesem Beschluss gehörenden Übersichtsplan 
hervor. 

 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 

Abs. 1 BauGB wird in „einfacher Form“ - Planaushang 
für die Dauer eines Monats - beschlossen. 

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebietes in Betracht 
kommen und über die voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung öffentlich unterrichtet. Die Öffentlichkeit kann sich 
über die Planung informieren und sich hierzu äußern. 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

08.03.2017 bis 07.04.2017 
 
während der Öffnungszeiten 
Montag bis Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.30 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
 
im Rathaus in Bad Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 
19, im Fachdienst Stadtplanung und Umwelt, 6. Ober-
geschoss (Flur), durchgeführt. 
Zusätzlich kann der Bebauungsplanentwurf unter  
www.stadt-bad-salzuflen.de/go/bauleitplanung im Internet 
eingesehen werden. Dort kann auch eine Stellungnahme 
abgegeben werden. 
 
Der Geltungsbereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan 
grafisch dargestellt. 
 
Stadt Bad Salzuflen, den 15.02.2017 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Oberweis 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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Stadt Blomberg 
 
117 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das 
Haushaltsjahr 2017 vom 09.02.2017  

 
1. Haushaltssatzung der Stadt Blomberg für das 

Jahr 2017 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW  S. 666) in der zurzeit geltenden 
Fassung  hat der Rat der Stadt Blomberg am 21.12.2016 
folgende Haushaltssatzung mit Anlagen einschließlich der 
mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 
2018 – 2020 beschlossen:  
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  41.702.810 

Euro 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  43.646.625 

Euro 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf  39.295.000 

Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf  41.378.872 

Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf   1.543.450  
     Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf  1.940.700  
     Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der  
Finanzierungstätigkeit auf   539.000 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der 
Finanzierungstätigkeit auf   88.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist,  
wird auf 
     530.000 Euro 
festgesetzt.      
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

 
§ 4 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses ist im Ergebnis-
plan wird auf  
     0 Euro 
und 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird 
auf  
     1.943.815 
     Euro  
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 
 
 25.000.000Euro 
festgesetzt.  
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen 
 Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H. 

 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  

auf    620 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf   443 v. H. 
 

§ 7 
 

Entfällt 
 

§ 8 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage 
beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2  GO NW erheblich, 
wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000,00 Euro betragen. 
Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage be-
ruhende Mehraufwendungen/ -auszahlungen, die aus er-
zielten Mehrerträgen/ -einzahlungen resultieren sowie für 
Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.  
 
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen  sind erheblich,  
wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000,00 Euro 
überschreiten.  
 
Die erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendun-
gen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des Rates. 
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§ 9 

 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden die Erträge und 
Aufwendungen innerhalb der einzelnen Fachbereiche ge-
mäß § 21 Abs. 1 GemHVO mit Ausnahme 
 

• der Personal- und Versorgungsaufwendungen, 
• der Abrechnungskonten mit dem Eigenbetrieb 

Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwal-
tung, 

• des Produkts Baubetriebshof, 
• der bilanziellen Abschreibungen und der inneren 

Verrechnungen 
 
jeweils zu einem Budget verbunden. In dem Budget sind 
die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen 
für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt entspre-
chend für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitio-
nen. 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Blomberg mit 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 einschließlich der mit-
telfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 
– 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Die Haus-
haltssatzung mit Anlagen einschließlich der mittelfristigen 
Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2020 ist 
gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises 
Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schrei-
ben vom 30.12.2016 angezeigt worden. Das Anzeigever-
fahren wurde mit Verfügung des Kreises Lippe vom 
07.02.2017 abgeschlossen. 
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung 
der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist vom Land-
rat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold 
mit Verfügung vom 07.02.2017 erteilt worden.  
 
Der Haushaltsplan mit Anlagen einschließlich der mittelfris-
tigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 – 
2020 liegt zur Einsichtnahme ab dem 28.02.2017 während 
der Dienststunden (montags – freitags von 08.00 – 12.00 
Uhr, Montag und Dienstag von 14.00 – 15.30 Uhr, Don-
nerstag 14.00 – 18.00 Uhr) im Fachbereich 20 - Kämmerei 
und Finanzen (Am Martiniturm 1, 32825 Blomberg) öffent-
lich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des 
Jahresabschlusses 2017 zur Einsichtnahme verfügbar ge-
halten.  
 
Hinweis 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel  ist gegenüber der 
Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg unter www.blomberg-
lippe.de/Verwaltung/öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar.  
 
Blomberg, den 09.02.201 
 
 
gez. Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
118 Hinweis auf Veröffentlichung der öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis 
Lippe und der Stadt Blomberg zur interkom-
munalen Zusammenarbeit im Bereich des 
kommunalen Rechtswesens ("Interkommunale 
Rechtsagentur Lippe") 

 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis 
Lippe und der Stadt Blomberg zur interkommunalen Zu-
sammenarbeit im Bereich des kommunalen Rechtswesens 
("Interkommunale Rechtsagentur Lippe"), und ihre Geneh-
migung, sind im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Det-
mold vom 23.01.2017, Nr.27 bekannt gemacht worden. 
 
Der vorstehende Hinweis auf die öffentliche Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Detmold ist 
auch auf der Internetseite der Stadt Blomberg 
www.blomberg-lippe.de/verwaltung/oeffentliche-
bekanntmachungen einsehbar. 
 
Blomberg, den 13.02.2017 
 
 
gez. Geise 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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Stadt Detmold 
 
119 Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
01-30/27 „Krumme Straße“, Aufstellung 
Ortsteil:  Detmold Nord 
Plangebiet: zwischen Bruchstraße, Unter der 

Wehme, Freiligrathstraße und Wall-
graben 

 
Es wird hiermit gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 08.02.2017 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen die Einleitung des o. g. Bebauungsplanver-
fahrens mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Aufstel-
lungsbeschluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 2 (1) BauGB  
 
I. die Aufstellung des Bebauungsplanes 01-30/27 

„Krumme Straße“, Aufstellung 
Ortsteil: Detmold Nord 
Plangebiet: zwischen Bruchstraße, Unter der 

Wehme, Freiligrathstraße und Wall-
graben 

II. gem. § 3(1) i.V.m. § 4(1) BauGB die Planungsabsich-
ten auf Dauer eines Monats frühzeitig öffentlich 
darzulegen. 

 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. Für die genaue Abgrenzung des betroffenen 
Gebietes ist die Grenzeintragung im Flurkartenauszug ver-
bindlich.  
 
Dieser kann während der Zeiten des Publikumsverkehrs im 
Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Fer-
dinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, eingese-
hen werden. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 08.02.2017 über die Aufstellung des  
 
Bebauungsplanes 01-30/27 „Krumme Straße“, 

Aufstellung 
Ortsteil:   Detmold Nord 
Plangebiet: zwischen Bruchstraße, Unter 

der Wehme, Freiligrathstraße 
und Wallgraben 

 
wird hiermit gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 10.02.2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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120 Erneute Schlussbekanntmachung zum Bebau-

ungsplan 
 
23-06/I „Balbrede I“,  Aufstellung 
Ortsteil:   Jerxen-Orbke, Nienhagen 
Plangebiet: nordöstlich der Lageschen 

Straße, südwestlich des Oet-
ternbachs und westlich des 
Grundstücks Lagesche Straße 
241 

 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
23-06/I „Balbrede I“,  Aufstellung 
Ortsteil:   Jerxen-Orbke, Nienhagen 
Plangebiet: nordöstlich der Lageschen 

Straße, südwestlich des Oet-
ternbachs und westlich des 
Grundstücks Lagesche Straße 
241 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 22.09.2016 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Umgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 i. V. m. § 214 Abs. 4 Baugesetzbuch wird mit 
Vollzug dieser Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
23-06/I „Balbrede I“,  Aufstellung 
Ortsteil:   Jerxen-Orbke, Nienhagen 
Plangebiet: nordöstlich der Lageschen 

Straße, südwestlich des Oet-
ternbachs und westlich des 
Grundstücks Lagesche Straße 
241 

 
mit Rückwirkung zum 11.11.2016 erneut in Kraft gesetzt. 
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung und der zu-
sammenfassenden Erklärung im Fachbereich Stadtent-
wicklung der Stadt Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Ro-
sental 21, I. Etage, Hintergebäude zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. 

 

 
2. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 

darzulegen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- u. Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 13.02.2017 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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121 Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale 

auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt 
Detmold 

 
Nach § 27 Friedhofssatzung sind die Nutzungsberechtigten 
der Grabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt 
Detmold für die Erhaltung der Standsicherheit der Grabma-
le und sonstigen Grabanlagen auf ihren Grabstätten ver-
antwortlich. Die Grabnutzungsberechtigten werden hiermit 
aufgefordert, die Standsicherheit der Grabmale auf den 
Grabstätten, deren Nutzungsrechte sie besitzen, zu über-
prüfen und erforderliche Sicherungsarbeiten von einem für 
diese Arbeiten qualifizierten Fachbetrieb ausführen zu las-
sen. 
 
Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, im Rahmen ihrer 
Verkehrssicherungspflicht für die städtischen Friedhöfe die 
auf den Grabstätten befindlichen Grabmale regelmäßig zu 
überprüfen. Werden bei der Überprüfung nicht standfeste 
Grabmale festgestellt, so hat die grabnutzungsberechtigte 
Person die Pflicht, nach Aufforderung durch die Friedhofs-
verwaltung unverzüglich für die Wiederherstellung der 
Standsicherheit zu sorgen. Bei Gefahr im Verzuge kann die 
Friedhofsverwaltung Sicherungsmaßnahmen treffen (z. B. 
Absperrung / Umlegen von Grabmalen). 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Nut-
zungsberechtigten für die Schäden haften, die infolge von 
Standunsicherheit ihrer Grabmale entstehen. 
 
Detmold, 14. Februar 2017 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
122 Planfeststellung für die Rekonstruktion der 

110-kV-Hochspannungsfreileitung Nr. 112/113 
Lage – Vahlhausen der Westfalen Weser Netz 
GmbH im Rahmen eines trassengleichen Er-
satzneubaus 

 
Die Westfalen Weser Netz GmbH hat für den Neubau der 
110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen den Masten 12 
N (Stadt Lage Ortsteil Heiden) und dem Umspannwerk 
Vahlhausen (Stadt Detmold) die Durchführung des Plan-
feststellungsverfahrens beantragt. Vorgesehen ist, die vor-
handene Hochspannungsfreileitung Lage - Valhausen 
weitgehend in der vorhandenen Trasse durch einen Neu-
bau mit einem ebenfalls 110-kV-Stromkreisen zu ersetzen. 
Der bestehende Leitungsabschnitt hat 33 Maststandorte, 
diese sollen einschließlich der Fundamente zurückgebaut 
werden und durch 30 neue Masten ersetzt werden. 
Für das Bauvorhaben einschließlich der damit im Zusam-
menhang stehenden notwendigen Änderungsmaßnahmen 
am bestehenden Stromleitungsnetz werden Grundstücke 
beansprucht in der 
 

• Stadt Detmold, Gemarkung Mosebeck, Dehlentrup, 
Brokhausen, Loßbruch,  
Oettern-Bremke, Bentrup und Vahlhausen 

 
 

 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 
 

vom 08. März 2017 bis zum 07. April 2017 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus, und zwar bei der 
 

Stadt Detmold 
Fachbereich Stadtentwicklung, 

Ferdinand-Brune Haus, 1. Etage, Hintergebäude 
Rosental 21, 32754 Detmold 

 
während der folgenden Öffnungszeiten: 
 

montags bis donnerstags 
von 

07:00 Uhr bis 
17:30 Uhr, 

freitags von 07:00 Uhr bis 
12:30 Uhr 

 
Die Planunterlagen werden außerdem im Laufe des ersten 
Auslegungstages von der Bezirksregierung Detmold ins 
Internet gestellt. Unter www.bezreg-detmold.nrw.de (Pla-
nung und Verkehr > Planfeststellung) werden die Unterla-
gen einsehbar sein. Darauf, dass im Zweifelsfall der Inhalt 
der im Auslegungslokal ausgelegten Unterlagen maßgeb-
lich ist, wird hingewiesen. 
 
1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf 

der Auslegungsfrist (§ 73 Abs. 4 S. 1 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW)), das ist bis zum  
 

21. April 2017, 
 

• bei der Bezirksregierung Detmold, Dezernat 25, Le-
opoldstraße 15, 32756 Detmold 
sowie  

• bei der Stadt Detmold (Anschrift siehe oben), 
 
Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Nieder-
schrift erheben. Die Einwendung muss den geltend ge-
machten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung er-
kennen lassen.  
Darauf, dass eine einfache E-Mail (d. h. per E-Mail ohne 
Absicherung durch eine elektronische Signatur) nicht der 
erforderlichen Schriftform genügt, wird hingewiesen. 
 
Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlos-
sen (§ 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG NRW). Einwendungen und 
Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser 
Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG 
NRW). 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftenlisten unterzeichnet wurden, ist auf jeder mit ei-
ner Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeich-
ner zu benennen. Gleiches gilt für Einwendungen die in 
vervielfältigter Form mit gleichlautendem Text eingereicht 
werden (gleichförmige Eingabe). Andernfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 
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2. Diese Bekanntmachung dient auch der Benachrichti-

gung der nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (Um-
wRG) anerkannten Naturschutzvereinigungen bzw. den 
nach Landesrecht anerkannten Naturschutzvereinen 
oder den sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für 
den Umweltschutz einsetzen und in anderen gesetzli-
chen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in 
Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren aner-
kannt sind (vgl. § 5 Abs. 2 UmwRG). 

 
3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem 

Termin erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht 
wird. 
Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben ha-
ben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen deren Ver-
treter, werden vor dem Termin gesondert benachrich-
tigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist mög-
lich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben ist. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das An-
hörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-
termins beendet. 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung 

von Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme 
am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 

Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in ei-
nem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des An-

hörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde 
(Bezirksregierung Detmold - Dezernat 25) entschieden. 
Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Verän-

derungssperre nach § 44a Abs. 1 und 2 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) in Kraft. Darüber hinaus steht ab 
diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufs-
recht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a 
Abs. 3 EnWG). 

 
Detmold, den 16.02.2017 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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Gemeinde Extertal 
 
123 Eintragung in die Denkmalliste der Gemeinde 

Extertal gemäß § 3 Denkmalschutzgesetz NRW 
 
In die Denkmalliste der Gemeinde Extertal – Listenteil A – 
ist folgendes Objekt gemäß § 3 des Gesetzes zum Schutze 
und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-
Westfalen (Denkmalschutzgesetz- DSchG NW) vom 
11.03.1980 unter folgendem Datum eingetragen worden: 
 
Lfd. Nr. Datum der Eintragung Objekt  
 
64           14.02.17              Bauernhaus mit   
   Stallgebäude 
   Heidelbecker Holz  4 
   32699 Extertal 
 
gez. 
 
 
Monika Rehmert 
Bürgermeisterin 
 
Extertal, 14.02.2017 
 
Gemeinde Extertal 
Die Bürgermeisterin 
FB II.1/Re 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
124 Feststellung der Wertermittlungsergebnisse in 

der Flurbereinigung Aerzen 
 
 
 
 
Amt für regionale Landes-
entwicklung Leine-Weser 
Bahnhofsplatz 2-4, 31134 
Hildesheim  
Az.: Herten - 611 Aerzen   
05/1 - 3/17 

 21.02.2017 
Tel.: (05121) 9129-839  
 

 
In dem Flurbereinigungsverfahren Aerzen, Landkreis Ha-
meln-Pyrmont 372, werden hiermit die Ergebnisse der Wer-
termittlung gemäß § 32 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. 
März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 
17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2794) für die folgenden Änderungen festgestellt: 
 
Änderungen der Wertermittlung durch die in der Zeit vom 
01.04.2011 bis 10.02.2015 (4. bis 7. Anordnung zur Ände-
rung des Flurbereinigungsgebietes) zum Verfahren Aerzen 
zugezogenen Flurstücke: 
 

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke 

Flecken Aerzen Aerzen 2 7 

Flecken Aerzen Aerzen 5 306/2, 
306/3, 
306/4 

Flecken Aerzen Aerzen 7 20/24 

Flecken Aerzen Reher 5 101/2 

 
Flecken Aerzen Selxen 2 361/134 

Stadt Hameln Rohrsen 2 26/5 

Stadt Hameln Rohrsen 3 188/3 

Stadt Hameln Afferde 2 2, 3/2, 
236/1 

Stadt Hameln Afferde 3 9/8, 9/12, 
37/4, 38/1, 
57/3, 78, 
228/58, 
229/57 

Stadt Hameln Afferde 4 15/2 

 
Gemäß § 32 FlurbG werden die Wertermittlungsergebnisse 
für die nachträglich zugezogenen Flurstücke hiermit als 
verbindlich für das weitere Flurbereinigungsverfahren fest-
gestellt. 
 
Begründung 
Die Wertermittlung ist unter der Leitung des Amtes für regi-
onale Landesentwicklung Leine-Weser vorgenommen wor-
den. Die Ergebnisse haben zur Einsichtnahme für die Be-
teiligten ausgelegen und sind ihnen im Anhörungstermin 
am 14.02.2017 erläutert worden. 
Begründete Einwendungen sind im Anhörungstermin nach 
§ 32 FlurbG bis zu dieser Bekanntmachung nicht vorge-
bracht worden. 
 
Festsetzung des Umrechnungsfaktors im Flurbereini-

gungsverfahren Aerzen 
auf 460,00 €/ Wertverhältnis (WV) 

 
Der Umrechnungsfaktor ist im Jahr 2015 (Anordnung der 
vorläufigen Besitzeinweisung) auf Grundlage des Boden-
richtwertes (Stichtag 31.12.2014) endgültig auf 460,00 
€/WV festgesetzt worden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe beim Amt für regionale Landes-
entwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hil-
desheim schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch er-
hoben werden. 
 
Im Auftrage 
 
 
Herten 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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Stadt Horn- Bad Meinberg 
 
125 9. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung 

der Stadt Horn-Bad Meinberg für die Stadtwer-
ke Horn-Bad Meinberg vom 08.02.2017 

 
Aufgrund der §§ 7, 107 und 114 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NW.S.666) –GO- in Verbindung mit 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16.11.2004 (GV.NRW.S.644) –EigVO-, beide jeweils 
in der geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Horn-Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 02.02.2017 folgende Sat-
zung beschlossen: 
 
Die Betriebssatzung der Stadt Horn-Bad Meinberg für die 
Stadtwerke Horn-Bad Meinberg vom 13.12.1990 wird wie 
folgt geändert: 
 
Artikel I 
 
§ 6 Absatz 1 erhält nachfolgende Fassung: 
 
„Die Betriebsleitung besteht aus zwei Mitgliedern. Erste/r 
Betriebsleiter/in ist der/die Fachbereichsleiter/in 4. Der/die 
erste Betriebsleiter/in ist gem. § 13 I der Eigenbetriebsver-
ordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) verantwortlich 
für den kaufmännischen Bereich (Rechnungswesen und 
Entgeltkalkulation). 
Der/die zweite Betriebsleiter/in ist verantwortlich für den 
technischen Betrieb der Stadtwerke. 
Die beiden Betriebsleiter/innen sind zu kollegialer Zusam-
menarbeit und laufender gegenseitiger Unterrichtung ver-
pflichtet. Sie vertreten sich gegenseitig. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der/die erste Betriebsleiter/in.“ 
 
Artikel II 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.03.2017 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 9. Satzung zur Änderung der Betriebssat-
zung der Stadt Horn-Bad Meinberg für die Stadtwerke 
Horn-Bad Meinberg wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes  Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung wird neben der Veröffentlichung im 
Kreisblatt -Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden- auch auf der Internetseite der Stadt Horn-
Bad Meinberg (www.horn-badmeinberg.de) unter der 
Rubrik Bekanntmachungen bereitgestellt.  
 
Horn-Bad Meinberg, den 08.02.2017 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Rother 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
126 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vom 13.02.2017 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 
Bstb. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW 1994, S. 666 ff.), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW 2009,  S. 380 ff.), 
hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner Sitzung 
am 02.02.2017 folgende 2. Änderungsatzung der Haupt-
satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Horn-Bad Meinberg, zuletzt 
geändert durch die 1. Änderungssatzung vom 11.12.2012, 
wird wie folgt geändert: 
 
§ 9, Buchstabe g): 
 
Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 und Frak-
tionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens 8 Mitglie-
dern auch ein stellvertretender Vorsitzender, mit mindes-
tens 16 Mitgliedern 2 stellvertretende Vorsitzende und mit 
24 Mitgliedern auch 3 stellvertretende Vorsitzende - erhal-
ten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern 
nach § 45 GO NRW zustehen, eine Aufwandsentschädi-
gung nach Maßgabe der EntschVO. 
 
§ 9, Buchstabe h): 
 
Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen 
des Rates grundsätzlich eine zusätzliche Aufwands-
entschädigung nach § 46 Satz 1 Nr. 2 GO NRW i.V.m. § 3 
Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, werden gemäß § 46 Satz 
2 GO NRW sämtliche Ausschüsse ausgenommen: 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 2. Änderungssatzung der Hauptsatzung 
der Stadt Horn-Bad Meinberg wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung wird neben der Veröffentlichung im 
Kreisblatt -Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden- auch auf der Internetseite der Stadt Horn-
Bad Meinberg (www.horn-badmeinberg.de) unter der 
Rubrik Bekanntmachungen bereitgestellt.  
 
Horn-Bad Meinberg, den 13.02.2017 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Rother 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
127 Bebauungsplan H 27.1 „Wilberger Straße/ 

Lackfabrik“ im Stt. Bad Meinberg Aufstel-
lungsbeschluss 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Liegenschaften 
des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg hat in seiner Sit-
zung vom 01.02.2017 die Aufstellung des o.g. Bebauungs-
planes beschlossen. 
 
Für das Gebiet östlich der Wilberger Straße und nördlich 
des Naturschutzgebietes „Wiembecketal“ und der Energie-
zentrale der Fa. Glunz im Stt. Horn soll ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden. Mit dem Bebauungsplan soll ein Indus-
triegebiet (GI) festgesetzt werden. Der Bebauungsplan soll 
mindestens die in § 30 BauGB genannten Festsetzungen 
enthalten. Er wird im Vollverfahren aufgestellt. 
 
Die Abgrenzung des Geltungsbereichs ist aus dem nach-
folgend mit abgedrucktem Übersichtsplan ersichtlich. 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Nach § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekannt-
machungsverordnung – BekanntmVO) wird hiermit die Be-
kanntmachung des folgenden Aufstellungsbeschlusses 
zum Bebauungsplan H 27.1 „Wilberger Straße/ Lackfabrik“, 
Stt. Horn angeordnet: 
 

„Für das Gebiet östlich der Wilberger Straße und nörd-
lich des Naturschutzgebietes „Wiembecketal“ und der 
Energiezentrale der Fa. Glunz im Stt. Horn soll ein Be-
bauungsplan aufgestellt werden. Mit dem Bebauungs-
plan, der die Bezeichnung H 27.1 „Wilberger Straße / 
Lackfabrik“ erhält, soll ein Industriegebiet (GI) festge-
setzt werden. Der Bebauungsplan soll mindestens die 
in § 30 BauGB genannten Festsetzungen enthalten. Die 
Lage des geplanten Geltungsbereiches ist aus dem an-
liegenden Übersichtsplan ersichtlich.“ 

 
Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Lie-
genschaften des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
01.02.2017 überein. 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass im Sinne von § 2 (1, 2) Be-
kanntmVO verfahren wurde. 
 
Gleichzeitig wird erklärt, dass die Aufstellung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht wird. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 14.02.2017 
 
gez. 
 
 
Rother 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 205 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



206 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

  

 

Gemeinde Kalletal 
 
128 1. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 

Kalletal vom 10. Februar 2017 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 
Bstb. f der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994, S. 666 
ff.), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Ge-
meinde Kalletal in seiner Sitzung vom 09. Februar 2017 mit 
der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des 
Rates folgende „1. Änderung 
der Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal“ beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die „Hauptsatzung der Gemeinde Kalletal vom 30. Januar 
2015" wird wie folgt geändert: 
 

§ 10 
Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallersatz 

 
(1) Die Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädi-

gung in Form eines monatlichen Pauschalbe- 
trages und ein Sitzungsgeld nach Maßgabe der Ent-
schädigungsverordnung (EntschVO) für die Teilnahme 
an Rats- Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Die An-
zahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld 
gezahlt wird, wird auf 15 Sitzungen im Jahr beschränkt. 

 
(2) Sachkundige Bürgerinnen/Bürger und sachkundige 

Einwohnerinnen/Einwohner erhalten für die im Rahmen 
ihrer Mandatsausübung erforderliche Teilnahme an 
Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld 
nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung (Ent-
schVO). Dies gilt unabhängig vom Eintritt des Vertre-
tungsfalles auch für die Teilnahme an Fraktionssitzun-
gen als stellvertretendes Ausschussmitglied. Die Anzahl 
der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld ge-
zahlt wird, wird auf 15 Sitzungen im Jahr beschränkt. 

 
(3) Die Mitglieder des Rates, sachkundige Bürgerin-

nen/Bürger und sachkundige Einwohnerinnen / Ein-
wohner erhalten ein Sitzungsgeld gemäß Abs. 1 und 2 
auch für Sitzungen der folgenden Gremien: 

 
- Beirat beim Rechenzentrum Minden-

Ravensberg/Lippe - KRZ,  
- Beirat des Vereins "Kinder- und Jugendarbeit Kalle-

tal e. V. – KJK",  
- Gesellschafterversammlung der Wassergesellschaft 

Kalldorfer Sattel GbR,  
- Gesellschafterversammlung der Kalldorfer Sattel 

Wassergesellschaft mbH,  
- Räte der Tageseinrichtungen für Kinder.  

 
Für die Teilnahme an Bürgerversammlungen wird kein Sit-
zungsgeld gezahlt.  
 
(4) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf 

Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen durch die Man-
datsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeits-
zeit erforderlich ist. Der Anspruch besteht auch für ma-
ximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teil-
nahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltun-
gen, die der Mandatsausübung förderlich sind.  

 
Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäum-
ten Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte angefangene 
Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt 
abgegolten:  

 
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen 

Regelstundensatz, es sei denn, dass sie ersichtlich 
keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Re-
gelstundensatz wird auf 8,84 EUR festgesetzt. In 
keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Be-
trag von 80,00 EUR je Stunde überschreiten.  

 
b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regel-

stundensatz übersteigende Verdienstausfallgegen 
entsprechenden Nachweis, z. B. durch Vorlage ei-
ner Bescheinigung des Arbeitgebers, ersetzt.  

 
c) Selbständige können eine besondere Verdienstaus-

fallpauschale je Stunde erhalten, sofern sie einen 
den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall 
glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt 
durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des 
Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten 
Angaben versichert wird.  

 
d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 

Personen, von denen mindestens eine ein Kind un-
ter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürftige 
Person nach SGB XI ist, oder einen Haushalt mit 
mindestens 3 Personen führen und nicht weniger 
als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten 
für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom 
Haushalt mindestens den Regelstundensatz. Auf 
Antrag werden statt des Regelstundensatzes die 
notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt 
ersetzt.  

 
e) Entgeltliche Kindergeldbetreuungskosten, die au-

ßerhalb der Arbeitszeit aufgrund der mandatsbe-
dingten Abwesenheit vom Haushalt notwendig wer-
den, werden auf Antrag in Höhe der nachgewiese-
nen Kosten erstattet. Kinderbetreuungskosten wer-
den nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, es sei denn, besondere Um-
stände des Einzelfalles werden glaubhaft nachge-
wiesen.  

 
f) Stellvertretende Bürgermeisterinnen/Bürgermeister 

nach § 67 Abs. 1 GO NRW und Fraktionsvorsitzen-
de – bei Fraktionen mit mindestens acht Mitgliedern 
auch eine stellvertretende Vorsitzende / ein stellver-
tretender Vorsitzender, mit mindestens 16 Mitglie-
dern auch zwei stellvertretende Vorsitzende und mit 
mindestens 24 Mitgliedern auch drei stellvertretende 
Vorsitzende – erhalten neben den Entschädigun-
gen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW 
zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach § 46 
GO NRW i. V. m. der Entschädigungsverordnung 
(EntschVO).  

 
(5) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüs-

sen des Rates grundsätzlich eine zusätzliche Auf-
wandsentschädigung nach § 46 Satz 1 Nr. 2 GO NRW 
i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten, werden 
gemäß § 46 Satz 2 GO NRW folgende weitere Aus-
schüsse ausgenommen:  
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- Ausschuss für Bildung, Jugend, Kultur, Freizeit und 

Sport 
- Ausschuss für Soziales und öffentliche Einrichtun-

gen  
- Ausschuss für Planen und Bauen  
- Ausschuss für Umwelt und Energie  
- Betriebsausschuss  
- Rechnungsprüfungsausschuss  

 
§ 2 

 
Vorstehende Änderungssatzung tritt nach dem Tage ihrer 
Veröffentlichung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lip-
pe und seiner Städte und Gemeinde - in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende „1. Änderung der Hauptsatzung der Gemein-
de Kalletal vom 10. Februar 2017“ wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW vom 02. Sep-
tember 1994, S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,  

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,  

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-

standet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde Kalletal vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.  

 
Die vorstehende Satzung wird zusätzlich zur Veröffentli-
chung im Kreisblatt – Amtsblatt des Kreises Lippe und sei-
ner Städte und Gemeinden - auf der Internetseite der Ge-
meinde Kalletal unter www.kalletal.de (Rubrik: Bekanntma-
chungen) zugänglich gemacht.  
 
Kalletal, den 10. Februar 2017   
  
 
Mario Hecker      
Bürgermeister  

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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Stadt Lage  
 
129 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-

plans G 122 "Östliche Brandheide" der Stadt 
Lage im OT Hardissen 

 
hier: Satzungsbeschluss  vom 14.12.2016 und Inkrafttreten 
 
Räumlicher Geltungsbereich: siehe Planausschnitt 
 
Die 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
G 122 „Östliche Brandheide“ der Stadt Lage ist vom Rat 
der Stadt Lage in seiner Sitzung am 14.12.2016 gemäß § 
10 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) 
in den jeweils gültigen Fassungen als Satzung beschlossen 
worden.  
 
Der Satzungsbeschluss hat folgenden Wortlaut: 
 
„Die 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans 
G 122 „Östliche Brandheide“ der Stadt Lage im Ortsteil 
Hardissen wird unter Einbeziehung der zuvor gefassten 
Abwägungsbeschlüsse gem. § 10 BauGB i.V.m. § 7 GO 
NW als Satzung beschlossen.“ 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Satzungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt nach 
§ 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) die 8. Ände-
rung und Erweiterung des Bebauungsplans G 122 „Östli-
che Brandheide“ der Stadt Lage im OT Hardissen in Kraft. 
 
Lage und Umfang der 8. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans G 122 „Östliche Brandheide“ der Stadt 
Lage im OT Hardissen sind aus dem in dieser Bekanntma-
chung abgedruckten Planausschnitt ersichtlich. Der räumli-
che Geltungsbereich ist im Übersichtsplan mit einer 
schwarzen unterbrochenen Linie eingegrenzt. Für die ge-
naue Umgrenzung ist die Grenzeintragung in der 8. Ände-
rung und Erweiterung des Bebauungsplans G 122 „Östli-
che Brandheide“ der Stadt Lage im OT Hardissen verbind-
lich. 
 
Die 8. Änderung und Erweiterung des  Bebauungsplans 
G 122 „Östliche Brandheide“ der Stadt Lage im OT Hardis-
sen einschließlich Begründung, Umweltbericht und zu-
sammenfassender Erklärung wird vom Tage dieser Be-
kanntmachung an für dauernd während der Dienststunden 
im Fachteam Planen der Stadt Lage, 32791 Lage, St.-
Johann-Straße 6, 1. Obergeschoss, zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten. Über den Inhalt der 8. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplans G 122 „Östliche Brand-
heide“ der Stadt Lage im OT Hardissen wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
1. Unbeachtlich werden gemäß § 215 des Baugesetzbu-

ches (BauGB)  
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, 

 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 

BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und  

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Lage geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. Das gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von eingetrete-
nen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 

 
3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Sat-
zung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-
her beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Lage vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Lage, 15. Februar 2017  
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
130 Planfeststellung für die Rekonstruktion der 

110-kV-Hochspannungsfreileitung Nr. 112/113 
Lage – Vahlhausen der Westfalen Weser Netz 
GmbH im Rahmen eines trassengleichen Er-
satzneubaus 

 
Die Westfalen Weser Netz GmbH hat für den Neubau der 
110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen den Masten 12 
N (Stadt Lage Ortsteil Heiden) und dem Umspannwerk 
Vahlhausen (Stadt Detmold) die Durchführung des Plan-
feststellungsverfahrens beantragt. Vorgesehen ist, die vor-
handene Hochspannungsfreileitung Lage - Valhausen 
weitgehend in der vorhandenen Trasse durch einen Neu-
bau mit einem ebenfalls 110-kV-Stromkreisen zu ersetzen. 
Der bestehende Leitungsabschnitt hat 33 Maststandorte, 
diese sollen einschließlich der Fundamente zurückgebaut 
werden und durch 30 neue Masten ersetzt werden. 
Für das Bauvorhaben einschließlich der damit im Zusam-
menhang stehenden notwendigen Änderungsmaßnahmen  
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am bestehenden Stromleitungsnetz werden Grundstücke 
beansprucht in der 
 

• Stadt Lage, Gemarkung Heiden und Hedderhagen.  
 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 
 

vom 08. März 2017 bis zum 07. April 2017 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus, und zwar bei der 
 

Stadt Lage 
Bürgerbüro 

Bergstraße 21, 32791 Lage 
 
während der folgenden Öffnungszeiten: 
 

Montags von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, 

dienstags von 
mittwochs von 

07:30 Uhr bis 17:00 Uhr, 
08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

donnerstags von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr, 

freitags von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

und jeden 1. Samstag 
im Monat von 

09:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

 
Die Planunterlagen werden außerdem im Laufe des ersten 
Auslegungstages von der Bezirksregierung Detmold ins 
Internet gestellt. Unter www.bezreg-detmold.nrw.de (Pla-
nung und Verkehr > Planfeststellung) werden die Unterla-
gen einsehbar sein. Darauf, dass im Zweifelsfall der Inhalt 
der im Auslegungslokal ausgelegten Unterlagen maßgeb-
lich ist, wird hingewiesen. 
 
1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf 

der Auslegungsfrist (§ 73 Abs. 4 S. 1 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW)), das ist bis zum  
 

21. April 2017, 
 

• bei der Bezirksregierung Detmold, Dezernat 25, Le-
opoldstraße 15, 32756 Detmold 
sowie  

• bei der Stadt Lage (Anschrift siehe oben), 
 
Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Nieder-
schrift erheben. Die Einwendung muss den geltend ge-
machten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung er-
kennen lassen.  
Darauf, dass eine einfache E-Mail (d. h. per E-Mail ohne 
Absicherung durch eine elektronische Signatur) nicht der 
erforderlichen Schriftform genügt, wird hingewiesen. 
 
Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen ausgeschlos-
sen (§ 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG NRW). Einwendungen und 
Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser 
Frist ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG 
NRW). 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Un-
terschriftenlisten unterzeichnet wurden, ist auf jeder mit ei-
ner Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeich-
ner zu benennen. Gleiches gilt für Einwendungen die in 
vervielfältigter Form mit gleichlautendem Text eingereicht 
werden (gleichförmige Eingabe). Andernfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 
 

 
2. Diese Bekanntmachung dient auch der Benachrichti-

gung der nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (Um-
wRG) anerkannten Naturschutzvereinigungen bzw. den 
nach Landesrecht anerkannten Naturschutzvereinen 
oder den sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für 
den Umweltschutz einsetzen und in anderen gesetzli-
chen Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in 
Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren aner-
kannt sind (vgl. § 5 Abs. 2 UmwRG). 

 
3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem 

Termin erörtert, der noch ortsüblich bekannt gemacht 
wird. 
Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben ha-
ben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen deren Ver-
treter, werden vor dem Termin gesondert benachrich-
tigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-
men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist mög-
lich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhö-
rungsbehörde zu geben ist. 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungs-
termin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das An-
hörungsverfahren ist mit Abschluss des Erörterungs-
termins beendet. 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung 

von Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme 
am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 

Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in ei-
nem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des An-

hörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde 
(Bezirksregierung Detmold - Dezernat 25) entschieden. 
Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentli-
che Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 
50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Verän-

derungssperre nach § 44a Abs. 1 und 2 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) in Kraft. Darüber hinaus steht ab 
diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufs-
recht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a 
Abs. 3 EnWG). 

 
Lage, den 16.02.2017 
Der Bürgermeister 
 
gez. C. Liebrecht 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
131 Bekanntmachung 
 
Durch Beschluss des Landrates des Kreises Lippe – Fach-
bereich 4 Umwelt - in Detmold vom 30.01.2017, Az.: 4.3-66 
38 22-11/23, ist der Plan für das Vorhaben 
 
Hochwasserschutz und ökologische Verbesserung der Be-
ga im Stadtgebiet Lemgo durch naturnahen Ausbau der 
Bega zwischen Gewässerstation 18+233,9 km und 
19+481,00 (3. Planungsabschnitt, V. Bauabschnitt der Ge-
samtmaßnahme) 
 
gemäß  
 

- §§ 68-71 des Gesetzes zur Ordnung des Wasser-
haushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 
2585)in der z. Zt. gültigen Fassung, 1  

 
- §§ 114, 115 des Wassergesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz NRW - 
LWG) i. d. F. vom 08,07,2016 (GV NRW. S. 618) in 
der z.Z. gültigen Fassung, 

 
- -§ 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung im Lande Nordrhein-Westfalen         (UVPG 
NRW) vom 29.04.1992 (GV NW S. 175) in der z. Zt. 
gültigen Fassung in Verbindung mit dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. d. 
F. der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I 
S.94) in der z. Zt. gültigen Fassung, 

 
- §§ 72 ff des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (Verwaltungsverfahrens-
gesetz NRW - VwVfG NRW) in der Neufassung vom 
12.11.1999 (GV NRW. S. 602) in der z.Z. gültigen 
Fassung 

 
festgestellt worden. 
 
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit 
Rechtsbehelfsbelehrung und des festgestellten Planes lie-
gen  
 
ab dem      

08.03.2017 
 
für die Dauer von zwei Wochen bei der 
 
Alten Hansestadt Lemgo, Straßen und Entwässerung 
Lemgo, Heustraße 36 – 38, 32657 Lemgo (Zimmer 503) 
 
während der allgemeinen Dienststunden 
 
Montag, Dienstag und Donnerstag 08:30 Uhr – 12:00 Uhr 
sowie Donnerstag auch 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsicht aus. 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist (22.03.2017) gilt der Be-
schluss gemäß § 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) gegen-
über den übrigen Betroffenen als zugestellt 
 
Detmold, 31.01.2017  
 
K R E I S   L I P P E 
Der Landrat 
FG 680 - Umweltrecht, Controlling 
als untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
 
Vahle 
 
Az.: 4.3-66 38 22-11/23    
  
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 70 
WHG ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Alte Hansestadt Lemgo 
Straßen und Entwässerung Lemgo 
Heustraße 36 – 38 
32657 Lemgo 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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Gemeinde Schlangen 
 
132 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 

03.01.2017 zur interkommunalen Zusammen-
arbeit im Bereich der Abwasserbeseitigung 
zwischen der Gemeinde Schlangen und der 
Stadt Bad Lippspringe 

 
Hinweis auf die öffentliche Bekanntmachung. Die obige öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung ist im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Detmold vom 23.01.2017, Nr. 4, S. 14 
ff.  bekannt gemacht worden. 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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Abwasserwerke Blomberg 
 
133 Jahresabschluss der Abwasserwerke Blom-

berg zum 31.12.2015 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 21.12.2016 den Jah-
resabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2015 festge-
stellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlos-
sen: 
 
 Bilanzsumme  33.060.977,16 € 
 Jahresgewinn  217.778,63 € 
 
Der oben genannte Jahresgewinn 2015 wird wie folgt ver-
wendet: 
a) 15.339,00 € für die Abführung der Eigenkapitalverzin-

sung an die Stadt Blomberg  
b) 202.439,63 € Einstellung in die allgemeine Rücklage 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses 2016 
 
bei den Abwasserwerken Blomberg, Nederlandstr. 15, 

I. Geschoß, Blomberg, 
 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Abwasserwerke Blomberg. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2015 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPW 
Treuhand GmbH, Bünde, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 08.07.2016 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers: 
 
„An die Abwasserwerke Blomberg 
 
Wir haben den Jahresabschluss –bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang- unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Abwas-
serwerke Blomberg, Blomberg, für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01. bis 31.12.2015 geprüft.  
 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie-
gen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Einrich-
tung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung  

 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Abwasserwerke 
Blomberg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der 
Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermit-
telt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ein-
richtung und stellt die Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BPW Treuhand GmbH ausgewertet und 
eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen /JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 30.01.2017 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
Im Auftrag: 
 
gez. Matthias Middel 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Aufgrund des § 28 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 
(GV..NRW S. 644) in der derzeit geltenden Fassung wird 
hiermit die Feststellung des Jahresabschlusses der Ab-
wasserwerke Blomberg für das Wirtschaftsjahr 2015 sowie 
der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW vom 30.01.2017 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Blomberg, den 07. Februar 2017 
Abwasserwerke Blomberg 
 
 
(Scholling) 
Betriebsleiterin 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
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Landesverband Lippe 
 
134 Die 10. Nichtöffentliche Sitzung des Treuhand-

ausschusses in der 16. Wahlperiode des Lan-
desverbandes Lippe 

 
findet am 
 

Dienstag, 14.02.2017, 14:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: Landesverband-Lippe, Schloss Brake, Sit-
zungssaal, Schlossstraße 18, 32657 Lemgo 
 
  
TAGESORDNUNG  
   
 
1. Niederschrift über die 9. nichtöffentliche Sitzung des 

Treuhandausschusses - in der 16. Wahlperiode der 
Verbandsversammlung - am 13.12.2016 

 
2. Anfragen von Mitgliedern des Treuhandausschusses 
 
3. Finanzanlagen 
 

3.1 Antrag der SPD- und CDU-Fraktion im Landesver-
band-Lippe vom 06.02.2017 

 
3.2 Kostenermittlung: Zukunfts- und Pensionsfonds, 

CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF- 
  Renewables Germany I (Mitteilungsvorlage und 

mündlicher Bericht) 
 
3.3 Zukunfts- und Pensionsfonds, Ausschreibung: Po-

tentielle Ausschreibungsteilnehmer " 
      Kapitalverwaltungsgesellschaft, Potentielle Aus-

schreibungsteilnehmer "Portfoliomanagement"  
 
4. Windpark Rafelder Berg; Sachstandsbericht zur LVL 

Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG  
 
5. Verschiedenes 

Kr.Bl.Lippe 27.02.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


